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Silke hat mit der Festlegung der Zügigkeit Recht. Das machen einige Städte / Kreise in NRW um
die Schulstandorte zu sichern. Bei uns ist das auch so. Wenn bei uns z.B. mehr als 60 Schüler
angemeldet werden, dürfen wir keine 3. Klasse eröffnen. Die überzähligen Schüler werden dann
abgelehnt und müssen auf Schulen in der Umgebung ausweichen.

1
https://www.lehrerforen.de/thread/27713-zur%C3%BCcksetzung-ablehnbar-wegen-zu-gro%C3%9Fer-voller-
klassen/?postID=223598#post223598

https://www.lehrerforen.de/thread/27713-zur%C3%BCcksetzung-ablehnbar-wegen-zu-gro%C3%9Fer-voller-klassen/?postID=223598#post223598
https://www.lehrerforen.de/thread/27713-zur%C3%BCcksetzung-ablehnbar-wegen-zu-gro%C3%9Fer-voller-klassen/?postID=223598#post223598

